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Der Impfbus kommt wieder zu uns - siehe Seite 2!

KUNDMACHUNG ÖFFENTLICHE AUFLAGE 
04.02.2022 bis 18.03.2022 

ÄNDERUNG DES ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMMS 
UND ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS WOLFSTHAL 

Verständigung gemäß § 24 Abs. 6 und § 33 Abs. 1 NÖ ROG 2014 idgF. 

 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wolfsthal beabsichtigt die Überarbeitung des 
örtlichen Raumordnungsprogramms (Flächenwidmungsplan). Der Entwurf zur 
Änderung des Flächenwidmungsplans wird gemäß § 24 Abs. 5 NÖ 
Raumordnungsgesetz 2014 i.d.g.F. durch 6 Wochen, das ist in der Zeit vom 
Freitag, 4. Februar 2022 bis Freitag, 18. März 2022, im Gemeindeamt während 
der Amtszeiten zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. 
Jedermann ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist zum Entwurf oder zur 
Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms schriftlich Stellung zu 
nehmen.  
Bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden 
rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen in Erwägung gezogen, wobei kein 
Rechtsanspruch darauf besteht, dass die Anregungen Berücksichtigung finden. 

Änderung des Bebauungsplans „Wolfsthal“  

Der Gemeinderat der Gemeinde Wolfsthal beabsichtigt die Überarbeitung des 
Bebauungsplans „Wolfsthal“. 
Der Entwurf zur Änderung des Bebauungsplans „Wolfsthal“ wird gemäß § 33 
Abs. 1 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 i.d.g.F. durch 6 Wochen, das ist in der Zeit 
vom Freitag, 4. Februar 2022 bis Freitag, 18. März 2022, im Gemeindeamt 
während der Amtszeiten zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. 
Jedermann ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist zum Entwurf oder zur 
Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms schriftlich Stellung zu 
nehmen.  
Bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden 
rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen in Erwägung gezogen, wobei kein 
Rechtsanspruch darauf besteht, dass die Anregungen Berücksichtigung finden. 
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Der IMPFBUS kommt!
Wann:  Samstag, 26. Februar  2022 
  in der Zeit von 15:00-18:00 Uhr
Wo: Parkplatz beim Bahnhof
IMPFEN OHNE ANMELDUNG - Der Impfbus bietet diese Möglichkeit an! 

Alle Personen, die sich bis dato noch nicht entscheiden konnten, ob und wann Sie sich für 
die Corona-Schutzimpfung anmelden sollen, haben nun die Möglichkeit, einen Impfter-
min OHNE Anmeldung zu nutzen. Durchgeführt werden sowohl Erst- als auch Zweitstiche 
und natürlich auch Auffrischungsimpfungen.

Bitte unbedingt mitbringen:

E-Card

Lichtbildausweis

Impfpass  - soweit vorhanden und Sie eine Eintragung wünschen

Aufklärungs- und Dokumentationsbogen (Kann bei Bedarf am Gemeindeamt abgeholt 
werden)

Es werden grundsätzlich die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna verwendet.


